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Änderung der Satzung des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt 
zur hybriden Durchführung von Sitzungen der Verbandsversammlung und seiner Aus-
schüsse sowie des jeweiligen Aufsichtsrates in den Tochtergesellschaften 

I. Vortrag 

Art. 33 a KommZG eröffnet die Möglichkeit in der Verbandssatzung eine Sitzungsteilnahme durch 
Ton-Bild-Übertragung (sogenannte Hybridsitzungen) zu regeln. 

Um Hybridsitzungen für die Verbandsversammlung und den Verbandsausschuss künftig zu er-
möglichen wird entsprechende Ergänzung der Zweckverbandssatzung vorgeschlagen. 

Die Änderung der Satzung bedarf gem. § 12 Abs. 3 i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 9 der Zustimmung der 
Mehrheit der Verbandsräte jedes Verbandsmitgliedes und darüber hinaus einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Mitglieder in der Verbandsversammlung. 

II. Antraq des Verbandsvorsitzenden  
Die Zweckverbandsversammlung des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt 
wolle beschließen: 

1. Die Zweckverbandssatzung wird wie folgt ergänzt: 

§ 12 a Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung 

(1) iDie Verbandsräte sowie Sachverständige können an den Sitzungen der Verbandsversammlung und des 

Verbandsausschusses sowie des Rechnungsprüfungsausschusses mittels Ton-Bild-Übertragung teilneh-

men. 2Zugeschaltete Verbandsräte gelten in diesem Fall als anwesend im Sinn von Art. 33 Abs. 1 Satz 1. Vo-

raussetzung für eine Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist die Angabe besonderer persönlicher 

Gründe. 3G ründe für eine virtuelle Teilnahme an Sitzungen können pandemische Gründe, Krankheit, häusliche 

Quarantäne, berufliche Verhinderung oder die Pflege bzw. Betreuung von Angehörigen sein. 4Verbandsratsmit-

glieder, die mittels Ton-Bild-Übertragung an der Sitzung teilnehmen wollen, müssen dies dem Vorsitzenden 

des Gremiums nach Zugang der Ladung spätestens bis zum 3. Arbeitstag vor der Sitzung des Gremiums 

schriftlich oder elektronisch unter Angabe eines der vorgenannten Gründe mitteilen. 5Sie erhalten für die Teil-

nahme vor der Sitzung einen Link, der per Mail an die vom Gremienmitglied zur Verfügung gestellte 

Mailadresse versandt wird. Die Verbandsräte sind aufgefordert, eine Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung 

nur bei Bedarf in Anspruch zu nehmen und mitzuteilen, wenn sie nach dem Versand des Links statt mittels 
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Präsenz an der Sitzung teilnehmen wollen. 6Weitere Voraussetzung der Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertra-

gung ist die Unterzeichnung einer Belehrung über die Teilnahme an Hybridsitzungen. 

(2) iDer Verantwortungsbereich des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt beschränkt sich auf die Bereit-

stellung der Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung. 21st entweder mindestens ein Verbandsrat zugeschaltet 

oder bestätigt ein Test, dass die Zuschaltmöglichkeit besteht, wird vermutet, dass der Grund für eine Nichtzu-

schaltung eines Verbandsrats nicht im Verantwortungsbereich des Krankenhauszweckverbands liegt. 

(3) Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht möglich. 

(4) iVerbandsräte, die mittels Ton-Bild-Übertragung am nicht öffentlichen Teil der Sitzung teilnehmen, haben in 

eigner Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem Verantwortungsbereich nur von 

ihnen wahrgenommen werden kann. 2Zuwiderhandlungen gelten als Verstoß gegen die geltenden Sorgfalts-

und Verschwiegenheitspflichten und können mit Verhängen eines Ordnungsgeldes geahndet werden. 

(5) Die Möglichkeit zur Teilnahme an den Sitzungen des Krankenhauszweckverbandes und seiner Ausschüsse 

mittels Ton-Bild-Übertragung besteht soweit dies gesetzlich zulässig ist (derzeit gemäß Art. 55 Abs. 3 

KommZG befristet bis zum 31.12.2022). 

2. Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt im jeweiligen Aufsichtsrat der Tochtergesell-
schaften 

a. Klinikum Ingolstadt GmbH 
b. Alten- und Pflegeheim Klinikum Ingolstadt GmbH 
c. Beteiligungsgesellschaft Klinikum Ingolstadt GmbH 
d. Dienstleistungs- und Gebäudemanagement Klinikum Ingolstadt GmbH 

analoge Regelung für die Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung zu erlassen. 

Dr charpf 
Vebthdsibrtzender 

Anlage 1: Art. 33 a KommZG 
Anlage 2: Belehrung über die Teilnahme an Hybridsitzungen 



KommZG 

Text gilt ab: 01.01.2022 

Fassung: 20.06.1994 

Art. 33a Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung 

(1) 1Verbandsräte können an den Sitzungen der Verbandsversammlung mittels Ton-Bild-Übertragung 

teilnehmen, soweit dies in der Verbandssatzung zugelassen wird. 2Der Beschluss bedarf einer 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. 3Zugeschaltete Verbandsräte gelten in diesem Fall als 

anwesend im Sinn von Art. 33 Abs. 1 Satz 1. 4In der Verbandssatzung kann die Anzahl der in einer Sitzung 

zuschaltbaren Verbandsräte zahlen- oder quotenmäßig begrenzt werden. 6Sie kann die Zuschaltmöglichkeit 

auch von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, insbesondere von einer Verhinderung der Teilnahme im 

Sitzungssaal. 6Bei einer Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung ist eine Teilnahme an Wahlen nicht möglich. 

(2) 1Die Möglichkeit einer Sitzungsteilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist ausgeschlossen, soweit die 

Sitzung als solche oder Beratungsgegenstände geheim zu halten sind oder nach den zu beachtenden 

Verwaltungsvorschriften und Richtlinien der Geheimhaltung unterliegen. 2 Art. 56a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 GO 

gilt entsprechend. 

(3) 1Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte müssen sich in der Sitzung gegenseitig optisch und 

akustisch wahrnehmen können. 2In öffentlichen Sitzungen müssen per Ton-Bild-Übertragung teilnehmende 

Verbandsräte zudem für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit entsprechend wahrnehmbar sein. 3Für 

die Zwecke der Sätze 1 und 2 ist die Übertragung von Bild und Ton der an der Sitzung teilnehmenden Personen 

unabhängig davon zulässig, ob sie in die Übertragung einwilligen. 

(4) 1Der Zweckverband hat dafür Sorge zu tragen, dass in seinem Verantwortungsbereich die technischen 

Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung während der Sitzung durchgehend 

bestehen. 21st dies nicht der Fall oder steht nicht fest, ob eine Nichtzuschaltung in den Verantwortungsbereich 

des Zweckverbands oder des Verbandsrats fällt, darf die Sitzung nicht beginnen oder ist sie unverzüglich zu 

unterbrechen. 3Ein Verstoß ist unbeachtlich, falls die zunächst nicht zugeschalteten Verbandsräte rügelos an der 

Beschlussfassung teilnehmen. 4Kommt eine Zuschaltung aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich des 

Zweckverbands liegen, nicht zu Stande oder wird sie unterbrochen, hat dies keine Auswirkung auf die 

Wirksamkeit eines ohne den betroffenen Verbandsrat gefassten Beschlusses. 6Soweit sich ein Zweckverband 

darauf beschränkt, die Plattform zur audiovisuellen Zuschaltung zur Verfügung zu stellen, und entweder 

mindestens ein Verbandsrat zugeschaltet ist oder ein Test bestätigt, dass eine Zuschaltmöglichkeit besteht, wird 

vermutet, dass der Grund für eine Nichtzuschaltung eines Verbandsrats nicht im Verantwortungsbereich des 

Zweckverbands liegt. 

(5) 1Lässt die Zweckverbandssatzung eine Zuschaltung mittels Ton-Bild-Übertragung bei nichtöffentlichen 

Sitzungen zu, haben die zugeschalteten Verbandsräte dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung in ihrem 

Verantwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. 2 Art. 20 Abs. 4 Satz 1 GO gilt 

entsprechend. 
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Belehrung über die Teilnahme an Hybridsitzungen 

Der Krankenhauszweckverband Ingolstadt hat die Möglichkeit der Sitzungsteilnahme durch 
Ton-Bild-Übertragung auch für nichtöffentliche Sitzungen eröffnet. Den auf diesem Wege 
zugeschalteten Gremienmitgliedern kommt dabei eine besondere Verantwortung im Hin-
blick auf die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes sowie den Datenschutz und die Da-
tensicherheit zu. Vor Nutzung der Zuschaltmöglichkeit ist daher die Erklärung des Einver-
ständnisses mit den nachfolgenden Hinweisen erforderlich. 
Die Teilnahme an der Sitzung erfolgt über einen vom Krankenhauszweckverband Ingolstadt 
im Vorfeld der Sitzung per E-Mail an die vom Gremienmitglied zur Verfügung gestellte Mail-
adresse versandten Link. 

Art. 33a Abs. 5 KommZG sieht vor, dass die zugeschalteten Gremienmitglieder bei nichtöf-
fentlichen Sitzungen dafür Sorge zu tragen haben, dass die Übertragung in ihrem Ver-
antwortungsbereich nur von ihnen wahrgenommen werden kann. Das bedeutet, dass 

das hierfür verwendete Endgerät gegen Einsicht und Zugriff durch Dritte (z.B. Fami-
lienangehörige, Gäste, Mitglieder der Partei oder Wählergruppe, die nicht Mitglied 
des Bezirkstags sind) zu schützen ist, 
der Teilnahmeplatz — auch bei kurzzeitiger Abwesenheit — so zu wählen ist, dass 
niemand einen Blick auf den Bildschirm werfen und die Beratung nicht von unbefug-
ten Dritten mitgehört werden kann, 
keine Möglichkeit für einen evtl. auch unbeabsichtigten Abfluss von Sprache, Video 
oder anderen Daten bestehen kann (z.B. durch im gleichen Raum be-findliche 
Sprachassistenzsysteme). 

Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten greifen die Sanktionsmöglichkeiten des Art. 20 
Abs. 4 Satz 1 GO wie bei einem Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht (Belegung mit 
einem Ordnungsgeld). Auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen (z.B. § 23 Abs. 2 des 
Bayerischen Datenschutzgesetzes — BayDSG) bzw. solche des Ordnungswidrigkeiten-
rechts (z.B. § 23 Abs. 1 Nr. 1 BayDSG) wird hingewiesen. 

Generell gilt für die Zuschaltung zu (öffentlichen und nichtöffentlichen) Sitzungen: 

Der Teilnahmeplatz ist — auch bei kurzzeitiger Abwesenheit — so zu wählen, dass niemand 
einen Blick auf den Bildschirm werfen und die Beratung nicht von unbefugten Dritten mitge-
hört werden kann. 

Auf den privaten Geräten, über die der Zugriff auf die Sitzung erfolgen soll, ist ein Vi-
renscanner von einem Anbieter zu installieren, der einen regelmäßigen (möglichst tägli-
chen) Update-Service gewährleistet. 
Weiterhin ist die Verwendung einer Firewall oder einer Security Suite (Programm, das 
mehrere Schutzprogramme vereinigt, und mindestens ein Antivirenprogramm und eine Fire-
wall enthält, ggf. ergänzt durch Funktionen wie Anti-Spam, Anti-Phishing, Anti-Spyware o-
der eine Kindersicherung) oder vergleichbarer Programme erforderlich. 

Die Fertigung von Tonmitschnitten und Bildaufnahmen (Screenshots) der Sitzung 
durch Gremienmitglieder ist nur mit Zustimmung des Vorsitzenden und des Gremiums zu-
lässig; bei Ton- und Bildaufnahmen Bediensteter und sonstiger Sitzungsteilnehmer ist zu-
sätzlich deren Einwilligung erforderlich. 

Verbindlichkeit 
Durch die Unterzeichnung der Empfangsbestätigung und des Kenntnisnahmevermer-kes 
wird diese Belehrung als verbindlich anerkannt. 
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Belehrung der Verbandsräte über die Teilnahme an Hybridsitzungen 

Name, Vorname des Verbandsrats 

Empfangsbestätigung und Kenntnisnahmevermerk 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Belehrung gelesen und in schriftlicher Form erhalten 
habe. Die Inhalte erkenne ich für mich als verbindlich an. 
Auf die rechtlichen Folgen einer Nichtbeachtung wurde ich hingewiesen. 

Ort und Datum Unterschrift Verbandsrat 


